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Allgemeine Chronik

Sozialpolitik

Soziale Gruppen

Migrationspolitik

Von verschiedener Seite werden seit einigen Jahren individuelle
Integrationsvereinbarungen propagiert, wie sie auch das neue Ausländergesetz
vorsieht, und von denen die Erteilung oder eine Verlängerung der
Aufenthaltsbewilligung oder der Familiennachzug abhängig gemacht werden könnten.
Die Migrantinnen und Migranten verpflichten sich dabei, gewisse individuelle Ziele zu
erreichen, beispielsweise einen sprachlichen Lernerfolg. 2008 werden mindestens vier
Kantone an einem entsprechenden Pilotversuch teilnehmen, die beiden Basel, Zürich
und Solothurn. 1

INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT
DATUM: 28.12.2007
MARIANNE BENTELI

Die Kantone Basel-Stadt, Basel-Land, Solothurn und Zürich starteten einen Pilotversuch
mit Integrationsvereinbarungen. Teil dieser Vereinbarung ist es, die Erteilung einer
Aufenthalts- oder Kurzaufenthaltsbewilligung künftig mit der Bedingung zu verknüpfen,
dass ein Sprach- oder Integrationskurs besucht wird. Das BFM, welches den Versuch
begleitet, will so das Erlernen der Landessprache sowie Kenntnisse über die
gesellschaftlichen Verhältnisse und das Rechtssystem in der Schweiz fördern. Im Sinn
eines Anreizes können die Kantone gut integrierten Ausländerinnen und Ausländern die
Niederlassungsbewilligung vorzeitig erteilen. 2

INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT
DATUM: 23.01.2008
MARIANNE BENTELI

Bildung, Kultur und Medien

Bildung und Forschung

Grundschulen

Mit seinen Urteilen zu Fällen in drei Kantonen stützte das Bundesgericht den Grundsatz,
dass die tieferen Löhne der Kindergärtnerinnen gegenüber den Löhnen der
Primarlehrer nicht diskriminierend seien, solange nicht zu grosse Differenzen
entstünden. Das Bundesgericht wies entsprechende Beschwerden der
Kindergärtnerinnen in den Kantonen Schwyz und Thurgau ab. Abgewiesen wurde zudem
die Beschwerde der Zürcher Kindergärtnerinnen gegen einen Entscheid des Zürcher
Verwaltungsgerichts, in welchem eine Lohndifferenz von 18 Prozent aufgrund der
unterschiedlichen Arbeitspensen und der unterschiedlichen Wertigkeit der Arbeit als
zulässig befunden worden war. Die Lausanner Richter machten Unterschiede bei den
Arbeitspensen, die längere Ausbildungszeit und die breitere Berufsausbildung der
Primarlehrer geltend, welche nichts mit geschlechtsdiskriminierenden Bewertungs-
und Vergleichskriterien zu tun hätten. 3

KANTONALE POLITIK
DATUM: 05.01.2000
ELISABETH EHRENSPERGER

Neun Kantone vornehmlich aus der Ostschweiz (AG, AI, AR, GL, GR, SG, SH, TG, ZH)
sowie Liechtenstein beteiligen sich ab dem Schuljahr 2002/03 an den Schulversuchen
zur Grund- und Basisstufe. Die Grundstufe umfasst zwei Kindergartenjahre und das
erste Primarschuljahr, die Basisstufe zwei Kindergartenjahre und die ersten zwei
Primarschuljahre. Die Grundstufe kann in minimal zwei und maximal vier Jahren
durchlaufen werden, die Basisstufe in minimal drei und maximal fünf Jahren – in
beiden Stufen je nach Entwicklungsstand des Kindes. 4

INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT
DATUM: 08.06.2002
MARIANNE BENTELI

Im Kanton Zürich wollte der abtretende Bildungsdirektor Buschor (cvp) die Volksschule
einer grundlegenden Reform unterziehen. Die Schulpflicht sollte zwecks Schaffung
einer Basisstufe (Zusammenfassung von zweijährigem Kindergarten sowie 1. und 2.
Klasse) um ein Jahr auf zehn Jahre verlängert, das Pilotprojekt mit Englisch- und
Computerunterricht ab der 3. Primarklasse auf den ganzen Kanton ausgedehnt und für
den vormittäglichen Unterricht verbindliche Blockzeiten eingeführt werden.
Vorgeschlagen war auch eine grössere Autonomie der einzelnen Schulen, die
Abschaffung der Bezirksschulpflege und ihre Ersetzung durch eine Fachstelle, ein

KANTONALE POLITIK
DATUM: 03.12.2002
MARIANNE BENTELI
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Mitwirkungsrecht der Eltern (verbunden mit Elternpflichten), die spezielle Förderung
multikultureller Schulen, ein verstärkter Einbezug sonderpädagogischer Angebote in
den normalen Schulbetrieb sowie die Neuregelung der Schulversuche. Obgleich im
Kantonsrat mit Ausnahme der SVP und der EVP alle die Vorlage unterstützt hatten,
bildete sich quer durch die Parteien ein sehr aktives Nein-Komitee, das im
Wesentlichen gegen die Einführung der Basisstufe und die Abschaffung der
Bezirksschulpflege kämpfte. Die linken Gegner kritisierten zudem, das neue Gesetz
richte sich einseitig nach den Forderungen der Wirtschaft. Die Argumente des Nein-
Komitees schienen vor allem in den ländlichen Gebieten auf fruchtbaren Boden zu
fallen. Während die Stadt Zürich das neue Volksschulgesetz mit 58,6% Ja-Stimmen
annahm, wurde es vom Kanton mit 52,2% Nein-Stimmen verworfen. Die Abschaffung
der Bezirksschulpflege, die eine Verfassungsänderung nötig machte, weshalb sie dem
Volk in einer separaten Vorlage unterbreitet wurde, erhielt hingegen Zustimmung
(52,6% Ja), gleich wie die ebenfalls gesondert vorgelegte Neuregelung der
Schulversuche (58,7%). Wenige Tage nach der Abstimmung reichten Vertreterinnen und
Vertreter der FDP, SP, CVP und der Grünen eine parlamentarische Initiative mit den
unbestrittenen Elementen des Volksschulgesetzes ein (Teilautonomie der Schulen,
professionelle Schulaufsicht). Da in erster Linie die Basisstufe zur Niederlage in der
Abstimmung geführt hatte, verlangt die Initiative einen kantonsweit einheitlich
geregelten Kindergarten, wobei der Besuch eines der beiden Jahre obligatorisch sein
soll. 5

Mitte des Berichtsjahres legten die Zürcher Lehrkräfte mit einer grossen Protestaktion
die Schulen lahm. Rund 5700 Lehrerinnen und Lehrer streikten und gingen auf die
Strasse, um gegen die geplanten Sparmassnahmen des Regierungsrates zu protestieren.
Die Sparpläne, welche Teil eines Sanierungsprogramms der Zürcher Kantonsfinanzen
waren, sahen unter anderem die Erhöhung der Richtwerte für die Klassengrössen um
drei auf 28 Schulkinder vor. 6

KANTONALE POLITIK
DATUM: 21.06.2003
ELISABETH EHRENSPERGER

Die Leistungen der Neuntklässler in Mathematik, Lesen, Naturwissenschaften und
Problemlösen, die 2003 parallel zum internationalen PISA-Test auch in zwölf Kantonen
(AG, BE, FR, GE, JU, NE, SG, TG, TI, VD, VS, ZH) und in Liechtenstein erhoben wurden,
förderten zwar statistisch signifikante Leistungsunterschiede zutage. Gemäss BFS
liessen sich aber keine Rückschlüsse auf die Leistungsfähigkeit kantonaler Schulmodelle
oder den pädagogisch optimalen Zeitpunkt zur Einschulung ableiten, da der Test viele
zentrale inner- und ausserschulische Parameter nicht berücksichtigt hatte. Generell
bestätigte er, was schon PISA International zutage gefördert hatte: Die soziale und
kulturelle Herkunft der Schülerinnen und Schüler hat einen grossen Einfluss auf die
Leistung – Jugendliche aus bildungsfernen Schichten erzielten in allen Kantonen
tendenziell schlechtere Resultate, wobei die Westschweizer Kantone bei der Förderung
von ausländischen Schülern und Jugendlichen markant besser abschnitten als jene der
Deutschschweiz; dies sei kein Zufall, da sich die Romandie generell stärker um die
Integration von ausländischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern bemühe. Bestätigt
wurden auch die fachspezifischen Resultate des internationalen Vergleichs und die
Leistungsunterschiede zwischen den Geschlechtern: Während sich die Ergebnisse in
Mathematik und beim Problemlösen fast überall auf hohem Niveau bewegten und auch
bei den Naturwissenschaften beachtlich ausfielen, war die Lesekompetenz mangelhaft.
In Mathematik und in den Naturwissenschaften schnitten die Buben überall deutlich
besser ab ausser in Liechtenstein, im Lesen hingegen die Mädchen. Insgesamt über dem
Durchschnitt aller vier getesteten Bereiche lagen Freiburg, St. Gallen, Thurgau, Wallis
und Aargau, im Mittelfeld Jura, Zürich und Liechtenstein, darunter Bern, Neuenburg,
Waadt, Tessin und Genf. 7

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 03.05.2005
MAGDALENA BERNATH

In vier Kantonen fanden Urnengänge zum Thema Fremdsprachenunterricht statt:
Schaffhausen, Thurgau und Zürich lehnten je eine Volksinitiative ab, welche in der
Primarschule nur eine Fremdsprache vorsah, Zug sprach sich gegen ein Begehren aus,
das statt Französisch Englisch als erste Fremdsprache einführen wollte. 8

KANTONALE POLITIK
DATUM: 27.02.2006
MAGDALENA BERNATH
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Das erste Referendum konnte im Frühjahr in Luzern eingereicht werden, weitere
kamen in den Kantonen Graubünden, Nidwalden, Sankt Gallen, Thurgau und Zürich
zustande. Im Kanton Bern war die Unterschriftensammlung Ende 2008 noch am Laufen.
Im Gegensatz zur Deutschschweiz gab es in den französischsprachigen Kantonen kaum
Widerstand gegen HarmoS. Einzig im Kanton Jura hatte die SVP das Referendum
ergriffen, brachte aber von den 2000 notwendigen Unterschriften nur 1500
zusammen. 9

KANTONALE POLITIK
DATUM: 08.07.2008
ANDREA MOSIMANN

Le débat sur l’enseignement des langues étrangères continue de brûler. Ainsi, ce n’est
ni la décision du département de l’éducation du canton de Thurgovie de rayer
l’enseignement du français à l’école primaire, ni l’aboutissement d’une initiative
populaire dans le canton de Zürich « Mehr Qualität – eine Fremdsprache an der
Primarschule » qui vont mettre un terme à la discussion qui enflamme les milieux
politiques et académiques, des deux côtés de la Sarine. Plusieurs voix ont estimé que la
décision du canton de Thurgovie, était inadmissible et qu’il s’agissait d’une attaque
frontale à la cohésion nationale et aux valeurs suisses. Ainsi, de nombreuses personnes
attendent une réaction du ministre de la culture Alain Berset (ps). Bien que les
questions liées à l’éducation demeurent sous la coupe cantonale, plusieurs estiment
que la Confédération se doit de réagir. 10

KANTONALE POLITIK
DATUM: 29.03.2016
GUILLAUME ZUMOFEN

Im Jahr 2017 kam das Frühfranzösisch in einigen Deutschschweizer Kantonen unter
Druck. Anfangs Mai hiess das Kantonsparlament des Kantons Thurgau mit 64 zu 53
Stimmen ein Gesetz gut, mit dem der Französischunterricht aus der Primarschule
gestrichen werden und stattdessen in die Sekundarstufe verschoben werden sollte.
Zwar erfolgte der Entscheid in erster Lesung, das heisst, er musste vom Grossen Rat
noch in zweiter Lesung und in der Schlussabstimmung bestätigt werden. Die Medien
gingen davon aus, dass im Falle der definitiven Annahme des Gesetzes durch das
Parlament das Behördenreferendum – dafür müssen 30 der 130 Thurgauer
Parlamentsmitglieder unterzeichnen – ergriffen würde, am Ende also das Stimmvolk das
letzte Wort haben würde. Unabhängig dessen gingen die Wogen hoch. Der Genfer
Regierungsrat Antonio Hodgers (GE, gp) ergriff Mitte Mai in der Weltwoche das Wort. Als
„Angriff auf die Schweiz“ – so der Titel des Essays – verstand Hodgers die jüngste
politische Entwicklung im Kanton Thurgau. Der interkantonale Zusammenhalt beruhe
seiner Meinung nach auf drei Säulen. Die erste seien die politischen Institutionen, die
zweite der Finanzausgleich, die dritte nannte Hodgers „aktive Mehrsprachigkeit“.
Letzteres bedeute, dass jeder sich bemühe, den anderen zu verstehen. Der Kanton
Thurgau säble gerade an dieser Säule und so könne sich der Kanton Genf in Zukunft
vielleicht fragen, wieso man noch in einen Finanzausgleich zahlen solle. Er kritisierte,
dass das Französische in der Ratsdebatte als „Fremdsprache“ bezeichnet wurde, wo es
doch in der Bundesverfassung als „Landessprache“ qualifiziert sei. Und er erhob den
Mahnfinger: „Wenn uns der Wille abhandenkommt, einander zu verstehen, werden wir
keine Nation mehr sein“, so Hodgers Fazit.

Bevor jedoch das Thurgauer Gesetz gegen das Frühfranzösisch in die zweite Runde
ging, war der bildungspolitische Fokus auf den Kanton Zürich gerichtet. Dort stimmten
die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger am 21. Mai 2017 über die kantonale
Volksinitiative „Mehr Qualität – eine Fremdsprache an der Primarschule“ ab. Die
Annahme der Initiative hätte zur Folge gehabt, dass in der Primarschule nur eine
Fremdsprache gelehrt und gelernt und eine zweite Fremdsprache erst auf
Sekundarstufe eingeführt würde. Dabei wurde es dem Zürcher Regierungsrat
überlassen, ob die erste Fremdsprache Französisch oder Englisch sein würde. Das
Initiativkomitee stellte sich auf den Standpunkt, dass viele Primarschüler überfordert
seien mit zwei Fremdsprachen in der Primarschule, denn vielen würden bereits
Grundlagenkenntnisse der deutschen Sprache fehlen. Der Regierungsrat sowie eine
Mehrheit des Zürcher Kantonsrates teilten diesen Standpunkt nicht und sprachen sich
gegen die Initiative aus. Eine grosse Mehrheit der Primarschüler würde den Unterricht
von zwei Fremdsprachen gut meistern, zudem seien Fremdsprachenkenntnisse eine
Schlüsselkompetenz in einer vernetzten Welt und gerade in der mehrsprachigen
Schweiz sei die bisherige Handhabung „ein Bekenntnis zum hohen Wert der
Vielsprachigkeit unseres Landes“, hielt der Regierungsrat in der Abstimmungszeitung
fest. Nicht zuletzt würde der Kanton bei Annahme der Initiative gegen das 2008 von den
Zürcher Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern angenommene HarmoS-Konkordat
verstossen und müsste folglich aus diesem austreten. Das HarmoS-Konkordat
verpflichtet die beigetretenen Kantonen unter anderem dazu, eine erste Fremdsprache

KANTONALE POLITIK
DATUM: 01.04.2017
SAMUEL BERNET

01.01.98 - 01.01.18 3ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



spätestens ab der dritten Klasse der Primarschule und eine zweite Fremdsprache
spätestens ab der fünften Klasse der Primarschule zu unterrichten. Die Zürcher
Stimmbevölkerung sprach sich am 21. Mai 2017 mit  60.8 Prozent Nein-Stimmen klar
gegen die Initiative aus. 

Am 14. Juni 2017 bekam Frauenfeld die nationale Aufmerksamkeit zurück, denn es kam
zur zweiten Lesung und zur Schlussabstimmung des Gesetzes. Zur grossen
Überraschung lehnte der Grosse Rat des Kantons Thurgau das Gesetz hauchdünn, mit
62 zu 60 Stimmen, ab. Die Medien machten nicht etwa allfällige Drohgebärden von
Bundesrat Berset für den Sinneswandel der kantonalen Legislative verantwortlich, eher
habe die Abstimmung im Kanton Zürich Signalwirkung gehabt. Der grösste Anteil an der
Kehrtwende des Grossen Rats wurde aber der Thurgauer Regierungsrätin Monika Knill
(TG, svp) zugeschrieben. Die NZZ titelte „Mutter Courage sichert Sprachenfrieden“ und
meinte damit Knill; La Liberté widmete Knill ein Portrait mit der Überschrift „Une
marathonienne pour le français“. Knill sei deswegen mutig, weil sich die
Erziehungsdirektorin im Thurgauer Parlament und in persönlichen Gesprächen
vehement für den Erhalt des Französischunterrichts in der Primarschule eingesetzt
hatte und damit gegen ihre eigene Partei angetreten war, die grossmehrheitlich für eine
Verschiebung des Französischunterrichts in die Sekundarstufe gewesen war. Als
Marathonläuferin wurde sie bezeichnet, weil sie im Rat unermüdlich mit zahlreichen
Vorschlägen versucht hatte, ihren Widersachern, die mit der niedrigen Qualität des
Französischunterrichts und der Überforderung der Schüler argumentiert hatten,
entgegenzukommen, ohne dass dadurch der Französischunterricht aus der
Primarschule gekippt werden musste. So stellte sie den Grossrätinnen und Grossräten
in Aussicht, dass sich überforderte Schüler erleichtert vom Französischunterricht
dispensieren können sollten, dass der Unterricht vermehrt in Halbklassen stattfinden
sollte und dass die Qualität des Französischunterrichts nach zwei Jahren evaluiert
werden sollte, um danach allfällige neue Massnahmen prüfen zu können. 

Im September 2017 mussten schliesslich die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger des
Kantons Luzern über die Volksinitiative „Eine Fremdsprache auf der Primarstufe“
abstimmen; über die gleiche Thematik also, wie die Zürcher Stimmberechtigten einige
Monate zuvor. Der Regierungsrat sowie eine Mehrheit des Kantonsparlaments sprachen
sich gegen die Initiative aus. Zwar hatte die Stimmbevölkerung des Kantons Luzern 2008
den Beitritt zum HarmoS-Konkordat abgelehnt, wodurch eine Annahme der Initiative
keine interkantonalen Verträge verletzen würde, wie dies in Zürich der Fall gewesen
wäre. Der Regierungsrat war aber der Meinung, dass Luzern bei einer Annahme zu einer
„Sprachinsel“ verkommen würde. Dies würde Luzerner Familien einen
Wohnortswechsel in einen anderen Kanton erschweren, da Luzerner Primarschüler im
interkantonalen Vergleich einen Rückstand in der Sprachkompetenz aufweisen würden.
Gemäss Ausführungen der Luzerner Regierung im Bericht an die Stimmberechtigten
würde dieser Rückstand die englische Sprache betreffen, denn „aus  Gründen  des
nationalen  Zusammenhalts“ sei es notwendig, dass bei einer Annahme der Initiative
weiterhin Französisch an der Primarschule unterrichtet werden würde. Die Luzerner
Stimmbevölkerung lehnte die Volksinitiative am 24. September 2017 mit 57.6 Prozent
Nein-Stimmen ab. 11

Am 4. April 2017 veröffentlichte ein ehemaliger Schüler Jürg Jegges das Buch „Jürg
Jegges dunkle Seite: Die Übergriffe des Musterpädagogen“, in welchem er dem
bekannten Sonderschullehrer und Pädagogen vorwarf, ihn während seiner Zeit als
Schüler sexuell missbraucht zu haben. Der mittlerweile 74-jährige Jegge erlangte in der
Schweiz Bekanntheit nach der Veröffentlichung seines Buches „Dummheit ist lernbar“
im Jahr 1976, in dem Jegge die klassische Volksschule für ihre Behandlung von
leistungsschwachen Schülern kritisiert hatte. Kurz nach Veröffentlichung des Buches
seines mittlerweile 58-jährigen ehemaligen Schülers, am 8. April 2017, gab Jegge zu,
dass es zwischen ihm und einigen seiner Schülern – Jegge sprach im Tagesanzeiger von
„etwas unter zehn“ – zu sexuellen Kontakten gekommen sei. Er sei der Meinung
gewesen, dass diese Kontakte in gegenseitigem Einvernehmen stattgefunden hätten
und er sei damals überzeugt gewesen, dass „derartige Sexualität einen Beitrag leiste zur
Selbstbefreiung und zur persönlichen Weiterentwicklung“, sagte Jegge gegenüber der
NZZ. Diese Überzeugung habe er nicht alleine gehabt, vielmehr sei sie im „links-grünen
Kuchen“ und gewissen pädagogischen Kreisen auch diskutiert worden. Die Medien
kritisierten Jegge dafür, dass er, obwohl derart überzeugt von der pädagogischen
Wirkung sexueller Kontakte zwischen Lehrer und Schülern, in seinem 1976 erschienenen
und weitherum gefeierten Buch nichts von diesen „Praktiken“ erwähnt hatte. Ebenfalls
starke Kritik erntete Jegge von Seiten der Medien dafür, dass er von einer

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 04.04.2017
SAMUEL BERNET
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Ebenbürtigkeit der Beziehung zwischen Lehrern und Schülern ausging und nicht
erkannt habe, dass zwischen einem Lehrer und dessen minderjährigen Schülern ein
Machtgefälle bestehe. Jegges Darstellungen liessen auch den Verdacht aufkommen,
dass es sich beim Fall Jegge um keinen Einzelfall gehandelt hatte. Wenn er wüsste, dass
es noch andere Pädagogen gegeben habe, die Sex mit ihren minderjährigen Schülern
hatten, würde er es nicht sagen, so Jegge. „Ich war sicher nicht der Einzige“, meinte er
im Interview mit der NZZ. Diese Aussage veranlasste Natalie Rickli (svp, ZH), im
Nationalrat ein Postulat einzureichen. Mitte April gab die Staatsanwaltschaft Zürich
bekannt, dass sie ein Vorabklärungsverfahren wegen Verdachts auf sexuelle Handlungen
mit Kindern eingeleitet habe, dabei kam es auch zu einer Hausdurchsuchung bei Jegge.
Bereits damals mutmassten jedoch einige Medien, dass allfällige Straftaten Jegges
bereits verjährt sein dürften. Mitte Mai gab die Bildungsdirektion des Kanton Zürich
bekannt, dass sie die Hintergründe des Falls Jürg Jegge abklären wolle. Mithilfe eines
Rechtsexperten sollte die damals geltende Rechtslage bezüglich sonderpädagogischen
Masssnahmen aufgearbeitet werden, womit auch geklärt werden sollte, ob die Gesetze
von den Behörden und den involvierten Personen eingehalten wurden. Zudem sollten
die relevanten Akten so aufbereitet werden, dass sie für eine allfällige
bildungshistorische Auswertung genutzt werden können. 12

Anfang Oktober 2017 gab die Staatsanwaltschaft Zürich bekannt, dass sie das
Strafverfahren im Fall Jürg Jegge einstellen werde. Es seien zahlreiche Personen
kontaktiert worden, die als Jugendliche mit dem ehemaligen Sonderschullehrer Kontakt
hatten und von Missbrauch hätten betroffen sein können. Der grösste Teil der
Befragten habe dabei angegeben, dass es zu keinen sexuellen Handlungen zwischen
ihnen und Jegge kam. Die in einigen Fällen geschilderten sexuellen Handlungen seien
zum heutigen Zeitpunkt bereits verjährt. Die Staatsanwaltschaft liess noch eine Frist für
neue Beweisanträge laufen. Im Januar 2018 stellte die Zürcher Justiz das Verfahren
gegen Jegge endgültig ein, wie der Wörterseh-Verlag mitteilte, jener Verlag, der das
Buch mit den Vorwürfen gegen Jegge veröffentlicht hatte. Die Verfahrenskosten von
CHF 4'400 wurden Jegge auferlegt. Die Kostenauferlegung begründete die
Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich damit, dass Jegge sexuellen Kontakt zu
Minderjährigen gestanden habe, womit er deren Persönlichkeit verletzt habe,
unabhängig davon, ob die Taten verjährt seien oder nicht. 13
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Kirchen und religionspolitische Fragen

Anders als im Vorjahr Basel-Stadt, erreichte die Stadt Zürich im Kampf gegen die als
unlauter eingestuften Werbemethoden von «Scientology» vor Bundesgericht nur einen
Teilerfolg. Im Gegensatz zum Basler Fall, wo sich die Scientologen auf die
Religionsfreiheit berufen hatten, machten sie nun die Gewerbefreiheit geltend, um
weiterhin in der Öffentlichkeit Propagandamaterial für ihre Kurse verteilen zu dürfen.
Die Lausanner Richter befanden, Zürich könne die Verteilung von Werbeprospekten
zwar gewissen Bedingungen unterstellen, nicht aber generell verbieten. Im Gegensatz zu
Deutschland und Frankreich, wo die Aktivitäten von «Scientology» wegen
nachweislicher Unterwanderung von Behörden und Gesellschaft seit mehreren Jahren
vom Staatsschutz eng überwacht werden, kam das Bundesamt für Polizei zum zweiten
Mal nach 1998 zum Schluss, es dränge sich keine besondere Beobachtung im Hinblick
auf die innere Sicherheit des Staates auf.
Überraschend erteilte der Zürcher Bildungsrat der Scientology-Privatschule Ziel
(Zentrum für individuelles und effektives Lernen) eine generelle Bewilligung zum Führen
einer Schule für Kinder und Jugendliche, obgleich das Bundesgericht 1997 die aus
Scientologen zusammengesetzte Trägerschaft als nicht vertrauenswürdig bezeichnet
hatte. 14
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2017 wurde in Zürich der Verein  «Qualitätssicherung der Muslimischen Seelsorge in
öffentlichen Institutionen» (QuaMS) gegründet, der eine muslimische Seelsorge im
Kanton anbieten soll. Die Trägerschaft setzt sich aus den Islamischen Organisationen in
Zürich (VIOZ) und dem Kanton Zürich zusammen. Unterstützt wurde der Verein von der
reformierten und der katholischen Kirche. Mit dem Projekt «Zürich-Kompetenz» schuf
die QuaMS ausserdem eine Weiterbildung für muslimische Betreuungspersonen,
welche es in der Schweiz so sonst nicht gebe, wie der Kanton Zürich auf seiner
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Homepage schrieb. Das Schweizerische Zentrum für Islam und Gesellschaft (SZIG) der
Universität Freiburg mit dieser Weiterbildung für angehende Seelsorgende betreut.

Nachdem das SEM 2018 aufgrund fehlender Finanzierungsmöglichkeiten das
Pilotprojekt für eine muslimische Seelsorge in den Zürcher Bundesasylzentren trotz
positiver Ergebnisse eingestellt hatte, führte der Verein QuaMS das Angebot ab Sommer
2018 weiter. Neben den bisherigen Geldgebern wurde das Projekt von 2020 bis 2021
auch durch das fedpol im Rahmen des Nationalen Aktionsplans zur Verhinderung und
Bekämpfung von Radikalisierung und gewalttätigem Extremismus unterstützt. 15

Sprachen

Im Vorjahr hatte eine Expertengruppe im Auftrag der kantonalen
Erziehungsdirektorenkonferenz eine Empfehlung zum Fremdsprachenunterricht
erarbeitet. Danach sollten alle Schüler während der obligatorischen Schulzeit zwei
Fremdsprachen erlernen, wobei der Kombination einer Landessprache mit Englisch die
grössten Chancen eingeräumt wurden. Der Kanton Graubünden zog – nach dem
Vorreiter Zürich, der die ganze Diskussion ins Rollen gebracht hatte – als erster die
Konsequenzen aus dieser Empfehlung. Ab 2002 wird Italienisch oder Romanisch erste
und Englisch zweite Fremdsprache an der Bündner Volksschule sein; Französisch wird
nur noch fakultativ angeboten. 16
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